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Rechtssatz

Jedenfalls in seiner jüngeren Rechtsprechung bejaht der Oberste Gerichtshof die Rechtspersönlichkeit eines

parlamentarischen Klubs (zur älteren Judikatur vgl Ballon, Zur Parteifähigkeit von politischen Personenvereinigungen,

JBl 1990, 2, zur Entscheidung vom 10. Jänner 1989, 4 Ob 600/88) und weist zutreAend darauf hin, dass ein Klub von der

Art des vorliegenden zudem über die für eine juristische Person geforderte körperschaftliche Struktur und

Organisation verfügt und, dass sein Bestand vom Wechsel seiner Mitglieder sowie seine Interessen von denen seiner

Mitglieder zu trennen sind (Hinweis E des OGH vom 29. November 2001, 6 Ob 270/01a, und E des OGH vom 20. März

2 0 0 3 , 6 Ob 287/02b).Jedenfalls in seiner jüngeren Rechtsprechung bejaht der Oberste Gerichtshof die

Rechtspersönlichkeit eines parlamentarischen Klubs (zur älteren Judikatur vergleiche Ballon, Zur Parteifähigkeit von

politischen Personenvereinigungen, JBl 1990, 2, zur Entscheidung vom 10. Jänner 1989, 4 Ob 600/88) und weist

zutreAend darauf hin, dass ein Klub von der Art des vorliegenden zudem über die für eine juristische Person

geforderte körperschaftliche Struktur und Organisation verfügt und, dass sein Bestand vom Wechsel seiner Mitglieder

sowie seine Interessen von denen seiner Mitglieder zu trennen sind (Hinweis E des OGH vom 29. November 2001, 6 Ob

270/01a, und E des OGH vom 20. März 2003, 6 Ob 287/02b).
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